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Verordnung
über den Geschenkpaket- und -päckchenverkehr 

auf dem Postwege mit Westdeutschland, Westberlin 
und dem Ausland.

Vom 5. August 1954

Die bisherige Regelung des Geschenkpaket- und 
-Päckchenverkehrs mit Westdeutschland, Westberlin und 
dem Ausland bestand in einer Vielzahl -von einzelnen 
gesetzlichen Bestimmungen und gab zu Unklarheiten 
in der Bevölkerung Anlaß.

Im Interesse der Bevölkerung und zur Verhinderung 
des Mißbrauchs des Geschenkpaket- und -päckchenver- 
kehrs zur Beförderung - von Handelsware zu Speku
lationszwecken wird folgendes verordnet:

I.
Allgemeines

§ 1 ,
Geschenksendungen :m Sinne dieser Verordnung sind 

unentgeltliche Zuwendungen, die unmittelbar von einem 
privaten Absender (natürliche Person) an einen pri
vaten Empfänger (natürliche Person) auf Grund per
sönlicher Beziehungen zum persönlichen Verbrauch oder 
Gebrauch zum Versand gebracht werden. §

§ 2
Der Versand bzw. Empfang von Geschenkpaketen und 

-Päckchen ist nur auf dem Postwege (auch durch Luft
post) zugelassen.

§ 3
(1) Das zulässige Höchstgewicht für Geschenksendun

gen nach oder aus Westdeutschland beträgt 7 kg.

(2) Das zulässige Höchstgewicht für Geschenksendun
gen nach oder aus Westberlin und dem Ausland regelt 
sich nach den geltenden Bestimmungen der Deutschen 
Post.

§ 4
(1) Personen, die außerhalb Deutschlands ihren Wohn

sitz haben, sind berechtigt, Geschenksendungen für Be
wohner der Deutschen Demokratischen Republik beim 
Volkseigenen Handelsunternehmen (VEH) Deutscher 
Innen- und Außenhandel N a h r u n g ,  Abteilung Ge
schenksendungen, zu bestellen.

(2) Die entsprechenden Beträge können von diesen 
Personen in der für sie gültigen Währung bei Ver
mittlerfirmen des VEH Deutscher Innen- und Außen
handel N a h r u n g  eingezahlt werden.

(3) Das VEH Deutscher Innen- und Außenhandel 
N a h r u n g  hat entsprechende Geschenksortimente 
bereitzustellen und Vermittlerfirmen zu beauftragen.

§ 5
(1) Vom Geschenkpaket- und -päckchenverkehr sind 

ausgeschlossen: Zahlungsmittel jeder Art, Wertpapiere, 
Briefmarken, schriftliche und gedruckte Mitteilungen, 
Literatur, soweit diese antidemokratischen Charakter 
hat bzw. gegen die Erhaltung des Friedens gerichtet 
ist, Schriftstücke und Darstellungen unzüchtigen Cha
rakters, Kinderspielzeug militaristischen Charakters, 
Schallplatten, Bilder und Landkarten, Magnetophon
bänder, Filme, Photoplatten, Photopapier sowie alle 
nach den Bestimmungen der Postordnung und des 
Weltpostvertrages in Postsendungen nicht zugelassene 
Gegenstände.

(2) Geschenke im Sinne dieser Verordnung dürfen 
nicht in Briefen zum Versand gebracht werden.


